
B. Sonderregelungen 
 
 

§ 40 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich -  

 
Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen der Länder, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
1. § 3 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:  
 

"(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ord-
nungsgemäß in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Einrichtung, ins-
besondere der spezifischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbil-
dung auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes 
Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen." 

 
2. § 3 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Nebentätigkeiten haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit un-
tersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung 
der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öf-
fentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, 
die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden." 

 
3. In § 3 werden folgende Absätze 8 und 9  angefügt: 
 

"(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grund-
rechte der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit sowie das Grund-
recht der Gewissensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Om-
budsperson oder eine Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien 
bestimmt, die Empfehlungen zur Konfliktlösung aussprechen kann. 
3Gesetzliche Ansprüche bleiben von den Empfehlungen der Schlichtung 
unberührt. 

 
(9) Soweit in § 53 Abs. 2 Hochschulrahmengesetz genannten befristet Be-

schäftigten Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer 
Promotion oder der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen 
förderlich sind, soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Ge-
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legenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden." 
 

 
Nr. 3 

Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 
 
1. § 6 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

 
"(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Ab-
weichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit zu leisten haben sowie für die Durchführung so genann-
ter Sabbatjahrmodelle, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden." 

 
2. § 6 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 

"(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigten-
gruppen oder Beschäftigtenbereiche ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 48 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeits-
zeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden innerhalb ei-
nes Jahres ausgeglichen. 3§ 6 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt." 

 
3. Es wird folgender Absatz 12 angefügt: 
 

"(12) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen oder Beschäftigtenbereiche vereinbart werden, dass die Verteilung der 
Arbeitszeit unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom Beschäftigten 
selbstverantwortlich festgelegt werden kann." 

 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
§ 7 Absatz 8 gilt in folgender Fassung: 
 
"(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 
48 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 au-
ßerhalb der Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan 
festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan 
vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind." 
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Nr. 5 

Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 
 
1. § 16 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:  
 

"(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, so-
fern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte 
über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus ei-
nem vorherigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben 
Arbeitgeber, erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der 
einschlägigen Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist 
die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Ar-
beitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die 
Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. 
Januar 2010 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von min-
destens drei Jahren - in Stufe 3. 

 
4Werden Beschäftigte in den Entgeltgruppen 13 bis 15 eingestellt, gilt er-
gänzend: Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung an anderen Hochschu-
len oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden grundsätzlich 
anerkannt. 5Dasselbe gilt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 12, 
wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Aus- 
und/oder Bewertung von wissenschaftlichen Vorhaben einen wesentlichen 
Beitrag leisten. 

 
6Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De-
ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 
ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese 
Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist." 

 
2. § 16 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 

"(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Le-
benshaltungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertragli-
chen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe kön-
nen bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten.  

 
3Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Entgelt der Endstufe 
können bis zu 25 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 4Dies gilt jedoch nur, 
wenn 

a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene 
Anforderungen erfüllen oder  

b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung 
erreicht werden soll. 

 
5Die Zulage kann befristet werden. 6Sie ist auch als befristete Zulage wider-
ruflich." 
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Nr. 6 

Zu § 18 - Leistungsentgelt - 
 
In § 18 werden folgende Absätze 6 bis 9 angefügt: 
 
"(6) 1Beschäftigte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung 

erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkos-
ten des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter 
verbleiben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei 
der Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mit-
tel zu erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 
4Die Sonderzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 
5Sie ist nicht zusatzversorgungspflichtig. 
 

(7) 1Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von den Absätzen 1 bis 6 eine 
Leistungszulage zahlen, wenn sie dauerhaft oder projektbezogen besondere 
Leistungen erbringen. 2Die Zulage kann befristet werden. 3Sie ist auch als be-
fristete Zulage widerruflich. 

 
(8) Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von den Absätzen 1 bis 6 eine 

einmalige Leistungsprämie zahlen, wenn sie besondere Leistungen erbracht 
haben. 

 
(9) Das Volumen für das Leistungsentgelt nach Absatz 1 wird durch die Zahlungen 

nach den Absätzen 6 bis 8 nicht berührt." 
 
 

Nr. 7 
Zu § 26 - Erholungsurlaub - 

 
§ 26 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 
"(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 30. September 
des folgenden Jahres genommen sein. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 

Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölf-
tel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz 
bleibt unberührt. 

 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vol-
len Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 
d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt." 
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Nr. 8 
Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge - 

 
§ 30 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 
"(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zu-

lässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; 
weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei 
der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind." 
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§ 41 

Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  
an Universitätskliniken  

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärz-

tinnen und Zahnärzte (Beschäftigte), die an einer Universitätsklinik überwiegend 
Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen. 2Sie gelten auch für Ärztin-
nen und Ärzte, die in ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung 
eingesetzt sind. 

 
(2) Ob und inwieweit diese Sonderregelungen auf andere Ärztinnen und Ärzte im 

Landesdienst (zum Beispiel an psychiatrischen Krankenhäusern) übertragen 
werden, ist auf Landesebene zu verhandeln. 

 
(3) Soweit in § 40 geregelte Tatbestände auch für Ärztinnen und Ärzte an Universi-

tätskliniken einschlägig sein könnten, sind sie in die Regelungen dieses § 41 
vollständig aufgenommen worden. 

 
Protokollerklärungen zu Nr. 1 Absatz 1: 

1. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum 
Beispiel Pathologie, Labor und Krankenhaushygiene. 

 
2. Der Tarifvertrag für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Beschäfti-

gungspakt) vom 20. Oktober 2004 bleibt unberührt. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 
 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen; dabei sind die Ziele der Hochschule und die spezifischen 
Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung zu beachten. 2Die Beschäftig-
ten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus. 
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(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 
oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar-
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Eine Beteiligung der Beschäftigten an Poolgeldern hat nach transparenten 

Grundsätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Leis-
tung und Erfahrung zu erfolgen. 2Sie richtet sich nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen. 3Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, 
soll ein Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; die 
Klinik kann weitere Kriterien bestimmen. 4Die Beteiligung an Poolgeldern ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Ver-
langen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonde-
ren Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Berei-
chen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersu-
chen. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 
(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grund-

rechte der Wissenschaftsfreiheit und das Grundrecht der Gewissensfreiheit zu 
beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsperson oder eine Schlichtungs-
kommission durch die Betriebsparteien bestimmt, die Empfehlungen zur Kon-
fliktlösung aussprechen kann. 3Gesetzliche Ansprüche bleiben von den Emp-
fehlungen der Schlichtung unberührt. 

 
(9) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 

auszustellen. 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, 
im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und 
Ärzten oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich 
tätig zu werden.  

 



 8

(10) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehört es, am Ret-
tungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. 2Für jeden Ein-
satz in diesem Rettungsdienst erhalten die Beschäftigten einen nicht zusatzver-
sorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,41 Euro. 3Dieser Betrag 
verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä 1 Stufe 2. 

 
Protokollerklärungen zu § 3 Absatz 10: 

1. Beschäftigte, die nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr 
klinisch tätig waren, sind grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungs-
dienst heranzuziehen. 

 
2. Beschäftigte, denen aus persönlichen oder fachlichen Gründen (zum Bei-

spiel Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die 
dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit oder 
langjährige Tätigkeit als Bakteriologin/Bakteriologe) die Teilnahme am 
Rettungsdienst nicht zumutbar ist, dürfen grundsätzlich nicht zum Einsatz 
im Rettungsdienst herangezogen werden. 

 
3. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Beschäftigten wegen der 

Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige 
Leistungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private 
Unfallversicherung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungs-
dienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche) 
zustehen. 2Die Beschäftigten können auf die sonstigen Leistungen ver-
zichten. 

 
4. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln 

der Beschäftigten vorliegt, sind die Beschäftigten von etwaigen Haftungs-
ansprüchen freizustellen. 

 
(11) Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehören auch die Er-

stellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden. 

 
(12) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, sinngemäß Anwendung. 
 

2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätig-
keit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wis-
senschaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten angefordert 
und vergütet werden. 3Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentä-
tigkeit des leitenden Arztes. 

 
4Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wis-
senschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die 
Beschäftigten entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil die-
ser Vergütung. 
 
5In allen anderen Fällen sind die Beschäftigten berechtigt, für die Nebentätigkeit 
einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem Dritten zu zahlen ist. 6Die 
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Beschäftigten können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die 
angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer Beteiligung entspricht. 
 
7Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begrün-
deten Ausnahmefällen verweigert werden. 

 
(13) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 

Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal 
oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden. 

 
(14) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material 

des Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben die Beschäftigten dem Ar-
beitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu 
erstatten sind. 2Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 bis 5 gelten in folgender Fassung: 

 
"(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich 

der Pausen beträgt 42 Stunden. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf 
fünf Tage, aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf 
sechs Tage verteilt werden. 

 
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 
2Abweichend kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit zu leisten haben, sowie für die Durchführung so genannter 
Sabbatjahrmodelle, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 

Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach 
Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entspre-
chender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die 
regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 
31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmä-
ßig ausgefallenen Stunden. 

 
4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werk-
tag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die 
betrieblichen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber 
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein 
Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhalten die Beschäftigten je 
Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
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gruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des 
Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be d) zu. 
 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Wo-
che vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit 
eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmä-
ßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die 
Sätze 4 bis 7 nicht. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten. 

 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundla-

ge einer Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und 
des § 12 Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
abgewichen werden. 

 
(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 

Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeits-
vertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten. 2Beschäftigte, die 
regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen." 

 
2. § 6 Absatz 10 gilt in folgender Fassung: 
 

"(10) 1Unter den Voraussetzungen des Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetzes, 
insbesondere des § 5 Arbeitsschutzgesetz, kann die tägliche Arbeitszeit 
im Schichtdienst auf bis zu 12 Stunden ausschließlich der Pausen aus-
gedehnt werden, um längere Freizeitintervalle zu schaffen oder die Zahl 
der Wochenenddienste zu vermindern. 2In unmittelbarer Folge dürfen 
nicht mehr als vier Zwölf-Stunden-Schichten und innerhalb von zwei Ka-
lenderwochen nicht mehr als acht Zwölf-Stunden-Schichten geleistet 
werden. 3Solche Schichten können nicht mit Bereitschaftsdienst (§ 7 Ab-
satz 3) kombiniert werden." 

 
3. Nach § 6 Absatz 11 wird folgender Absatz 12 eingefügt: 
 

"(12) Wird den Beschäftigten durch ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers 
eine Sonderfunktion innerhalb der Klinik übertragen (zum Beispiel Trans-
plantationsbeauftragte/Transplantationsbeauftragter, Strahlenschutzbe-
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auftragte/Strahlenschutzbeauftragter), sind sie für diese Tätigkeit und die 
Fortbildung hierzu in erforderlichem Umfang von ihren sonstigen Aufga-
ben freizustellen." 

 
4. Zu § 6 gelten folgende Protokollerklärungen: 
 

"Protokollerklärungen zu § 6: 

1. 1Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass den Beschäftigten bei der Fest-
legung der Arbeitszeit ein angemessener zeitlicher Anteil der Arbeitszeit 
für ihre wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre zugestanden 
wird. 2Die in den Hochschulgesetzen der Länder geregelten Mindestzei-
ten für die Ausübung wissenschaftlicher Tätigkeit bleiben unberührt. 

 
2. Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass die Kliniken zusammen mit den 

Beschäftigten nach Wegen suchen, die Beschäftigten von bürokrati-
schen, patientenfernen Aufgaben zu entlasten und deren Arbeitsabläufe 
besser zu organisieren. 

 
3. Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass in den Kliniken unter Einbezie-

hung der Beschäftigten intensiv alternative Arbeitszeitmodelle entwickelt 
werden, die sowohl den gesetzlichen Anforderungen als auch veränder-
ten betrieblichen Anforderungen entsprechen. 

 
4. 1Die Arbeitszeiten der Beschäftigten sollen objektiv dokumentiert werden. 

2Die konkrete Anwendung wird durch Pilotprojekte geprüft." 
 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ab-
lauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezo-
gen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags ge-
arbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereit-
schaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 
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(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeit-
gebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber 
anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 
2Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsge-
mäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem 
Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestat-
tet sind. 4Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten wer-
den (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 

 
3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 11: 

 
"(9) 1Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereit-

schaftsdienst fällt, kann im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Ar-
beitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes 
abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz über acht 
Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden (8 Stunden Volldienst und 16 Stun-
den Bereitschaftsdienst) verlängert werden, wenn mindestens die Zeit über 
acht Stunden als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird. 2Die Verlängerung 
setzt voraus: 

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  

b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Gesundheitsschutzes. 

 
3Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschließlich von Bereit-
schaftsdienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen maximal 24 Stunden 
betragen, wenn dadurch für den Einzelnen mehr Wochenenden und Feier-
tage frei sind. 

 
(10) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 9 Satz 2 Buchstabe a bis c 

und bei Einhaltung der Grenzwerte des Absatzes 9 kann im Rahmen des 
§ 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeits-
zeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei ist 
eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 
Stunden in der Bereitschaftsdienststufe I und von bis zu maximal durch-
schnittlich 54 Stunden in der Bereitschaftsdienststufe II zulässig. 3Durch 
Tarifvertrag auf Landesebene kann in begründeten Einzelfällen eine 
durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von bis zu 66 Stunden 
vereinbart werden. 4Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentli-
chen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 

 
(11) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 

sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 10 - be-
ziehungsweise in den Fällen, in denen Absatz 10 nicht zur Anwendung 
kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie 
die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Be-
schäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
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Belangen kann hiervon abgewichen werden." 
 
 

Nr. 5 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

 
"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbe-
schäftigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 15 v.H., 
 
b) für Nachtarbeit  1,28 € 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 0,64 €; 
 
in den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte bei 
Ärzten der Entgeltgruppe Ä 1 auf den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 
3 und bei Ärzten der Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4 auf den Anteil des Tabel-
lenentgelts der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde 
entfällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchsta-
be c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Be-
schäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und 
die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu 
zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz 
einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt ent-
sprechend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 2. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und 
bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als 
Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfal-
lenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 
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2. § 8 Abs. 2 gilt in folgender Fassung: 
 

"(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszuglei-
chen; für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie 
die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weiter-
gezahlt. 2Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder 
wenn ein solches besteht, die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisie-
rung nach Absatz 1 geltend macht, erhält die/der Beschäftigte für  
Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalender-
monats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermo-
nats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je 
Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der 
Stufe 2. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 
1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich." 

 
3. § 8 Absatz 3 gilt nicht. 
 
4. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 

 
"(6) 1Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-

schließlich der geleisteten Arbeit in zwei Stufen als Arbeitszeit gewertet. 
2Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-
schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 

 
Bereitschafts- 
dienststufe 

Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 

Bewertung als Ar-
beitszeit 

 
I 0 bis zu 25 v.H. 60 v.H. 
II Mehr als 25 v.H. bis 49 v.H. 95 v.H. 

 
3Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht 
sich die Bewertung um 25 Prozentpunkte. 4Im Übrigen werden Zeitzu-
schläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der 
geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 
 
5Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes, die als Arbeitszeit gewertet wird, 
wird das tarifliche Stundenentgelt der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe 
(individuelles Stundenentgelt) gezahlt. 6Das Bereitschaftsdienstentgelt 
kann im Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). 
7Für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt und die in Mo-
natsbeträgen festgelegten Zulagen fortgezahlt. 8Die Zuweisung zu den 
Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch schriftliche Nebenabrede 
zum Arbeitsvertrag. 9Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar." 
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Nr. 6 

Zu § 9 - Bereitschaftszeiten -  
 
§ 9 gilt nicht. 
 
 

Nr. 7 
Zu § 12 - Eingruppierung - 

 
§ 12 gilt in folgender Fassung: 
 

"§ 12 
Eingruppierung 

 
Die Beschäftigten sind entsprechend ihrer nicht nur vorübergehend und zeitlich min-
destens zur Hälfte auszuübenden Tätigkeit wie folgt eingruppiert: 
 

Entgelt- 
gruppe 

Bezeichnung  

Ä 1 Ärztin/Arzt mit entsprechender Tätigkeit 
Ä 2 Fachärztin/Facharzt mit entsprechender Tätigkeit 
Ä 3 Oberärztin/Oberarzt 

 
Oberarzt ist derjenige Arzt, dem die medizinische Verantwortung 
für Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik beziehungsweise Ab-
teilung vom Arbeitgeber übertragen worden ist. 
 
Oberarzt ist ferner der Facharzt in einer durch den Arbeitgeber 
übertragenen Spezialfunktion, für die dieser eine erfolgreich ab-
geschlossene Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung nach der 
Weiterbildungsordnung fordert. 
 

Ä 4 Fachärztin/Facharzt, der/dem die ständige Vertretung des leiten-
den Arztes (Chefarzt) vom Arbeitgeber übertragen worden ist. 
 
(Protokollerklärung: Ständiger Vertreter ist nur der Arzt, der den 
leitenden Arzt in der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben vertritt. 
Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Klinik nur von 
einer Ärztin/einem Arzt erfüllt werden.)" 
 

 



 16

 
Nr. 8 

Zu § 13 
 
§ 13 gilt in folgender Fassung: 
 

"§ 13 
Zulage bei Überschreiten der Mindestweiterbildungsz eit 

 
Ärztinnen/Ärzte der Entgeltgruppe Ä 1 in der Weiterbildung zur Fachärztin bezie-
hungsweise zum Facharzt erhalten eine monatliche Zulage in Höhe der Differenz zur 
Stufe 1 der Entgeltgruppe Ä 2, sobald sie die Mindestweiterbildungszeit nach der 
Weiterbildungsordnung um mehr als ein Jahr überschritten haben, ohne dass sie 
dies zu vertreten haben." 
 
 

Nr. 9 
Zu § 14 - Vorübergehende Übertragung 

einer höherwertigen Tätigkeit - 
 
§ 14 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 14 

Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Täti gkeit 
 
(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 

Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese 
Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Aus-
übung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertra-
gung der Tätigkeit. 

 
(2) Die persönliche Zulage bemisst sich bei Beschäftigten, die in eine der Entgelt-

gruppen Ä 1 bis Ä 3 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Ta-
bellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte." 

 
 

Nr. 10 
Zu § 15 - Tabellenentgelt - 

 
§ 15 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 15 

Tabellenentgelt  
 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für 
sie/ihn geltenden Stufe. 
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Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
1Für Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung 
finden, beträgt der Bemessungssatz für die sonstigen Entgeltbestandteile in 
diesem Tarifvertrag sowie in den ergänzenden Tarifverträgen und Tarifvertrags-
regelungen 92,5 v.H. 2Der Bemessungssatz Ost bleibt bis zum 31. Dezember 
2009 unverändert; die Angleichung des Bemessungssatzes wird bis zu diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen. 3Satz 1 gilt nicht für Ansprüche aus § 23 Absatz 1 und 
2. 

 
(2) 1Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 

erhalten Entgelt nach den Anlagen C 1 und C 2. 2Beschäftigte, für die die Rege-
lungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, erhalten Entgelt nach den An-
lagen D 1 und D 2." 

 
 

Nr. 11 
Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 

 
§ 16 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 16 

Stufen der Entgelttabelle 
 

(1) 1Die Entgeltgruppe Ä 1 umfasst fünf Stufen; die Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4 um-
fassen drei Stufen. 2Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe nach 
folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgelt-
gruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

 
a) in Entgeltgruppe Ä 1: 

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1 
- Stufe 3 nach einem Jahr in Stufe 2 
- Stufe 4 nach einem Jahr in Stufe 3 
- Stufe 5 nach einem Jahr in Stufe 4 

 
b) in Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4: 

- Stufe 2 nach drei Jahren in Stufe 1 
- Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2. 

 
(2) 1Für die Anrechnung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit gilt Folgendes: Bei der 

Einstellung werden Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung als förderliche Zei-
ten für die Stufenzuordnung berücksichtigt. 2Zeiten von Berufserfahrung aus 
nichtärztlicher Tätigkeit können berücksichtigt werden. 

 
(3) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 

von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskos-
ten kann abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stu-
fen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte 
mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich er-
halten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befristete Zulage 
widerruflich. 
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(4) 1Bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tritt bei Anwendung des Absat-
zes 3 an die Stelle des Wertes von 20 v.H. der Wert 25 v.H. 2Dies gilt jedoch 
nur, wenn 

a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene An-
forderungen erfüllen oder 

b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung er-
reicht werden soll." 

 
 

Nr. 12 
Zu § 17 - Allgemeine Regelungen zu den Stufen - 

 
§ 17 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 17 

Allgemeine Regelungen zu den Stufen 
 
(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Be-

ginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 
 
(2) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 

2 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-
kannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-
lenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sind unschädlich; sie werden aber 
nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als 
drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die derjenigen Stufe vorangeht, 
die vor der Unterbrechung erreicht wurde, jedoch nicht niedriger als bei einer 
Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten, in denen eine Beschäftigung mit einer kürzeren als der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten erfolgt ist, 
werden voll angerechnet." 
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Nr. 13 

Zu § 18 
 
§ 18 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 18  

Besondere Zahlung im Drittmittelbereich 
 
1Die Beschäftigten im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung 
erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkosten des 
Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter verbleiben. 
3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei der Einwerbung 
der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel zu erbringenden be-
ziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 4Die Sonderzahlung kann bis 
zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie ist nicht zusatzversorgungs-
pflichtig." 
 
 

Nr. 14 
Zu § 19 - Erschwerniszuschläge - 

 
§ 19 gilt nicht. 
 
 

Nr. 15 
Zu § 20 - Jahressonderzahlungen - 

 
§ 20 gilt nicht. 
 
 

Nr. 16 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt 

zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres künd-
bar." 

 
 

Nr. 17 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-

lenderjahr von mindestens 
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150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 

 
 

Nr. 18 
Zu § 29 - Arbeitsbefreiung - 

 
§ 29 Absatz 6 gilt in folgender Fassung, ergänzt um Absatz 7: 
 
"(6) 1Zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen und vergleichbaren Veran-

staltungen ist den Beschäftigten Arbeitsbefreiung bis zu drei Arbeitstage im Ka-
lenderjahr zu gewähren. 2Die Arbeitsbefreiung wird auf einen Anspruch nach 
den Weiterbildungsgesetzen der Länder angerechnet. 3Bei Personalkostener-
stattung durch Dritte erfolgt eine Freistellung für bis zu fünf Tage. 

 
(7) In den Fällen der Absätze 1 bis 6 werden das Tabellenentgelt sowie die sonsti-

gen Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt." 
 
 

Nr. 19 
Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge - 

 
1. § 30 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

 
"(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur 

zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht  
übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag 
nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu 
berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind." 

 
2. § 30 erhält folgenden Absatz 7: 
 

"(7) 1Beim Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit besonders kurzen 
Vertragslaufzeiten ist auch das Interesse der Beschäftigten an einer not-
wendigen Planungssicherheit zu berücksichtigen. 2Bei befristeten Be-
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schäftigungen nach dem Hochschulrahmengesetz beziehungsweise einer 
gesetzlichen Nachfolgeregelung mit dem Zweck der Weiterbildung zur 
Fachärztin beziehungsweise zum Facharzt soll der erste Vertrag möglichst 
für eine Laufzeit von nicht weniger als zwei Jahren und der weitere Vertrag 
bis zum Ende der Mindestweiterbildungszeit geschlossen werden. 
3Sachliche Gründe können eine kürzere Vertragslaufzeit erfordern." 

 
 

Nr. 20 
Zu § 31 - Führung auf Probe - 

 
§ 31 gilt in folgender Fassung: 
 

"§ 31 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt-

dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe Ä 3 auszuübenden Tätigkeiten 

mit Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zu dem 
Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte, gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunk-
tion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bishe-
rigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit." 

 
 

Nr. 21 
Zu § 32 - Führung auf Zeit - 

 
§ 32 gilt in folgender Fassung: 
 

"§ 32 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 

vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 

 
a) in der Entgeltgruppe Ä 3 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu 

einer Gesamtdauer von acht Jahren, 
 
b) in der Entgeltgruppe Ä 4 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu ei-

ner Gesamtdauer von zwölf Jahren. 
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3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe Ä 3 auszuübenden Tätigkeiten 

mit Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zu dem Tabel-
lenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte, gewährt. 3Nach 
Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung ent-
sprechende Tätigkeit." 

 
 

Nr. 22 
Zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

ohne Kündigung -  
 

1. § 33 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht 
sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen 
Versorgungswerk versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das 
Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 
Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in 
diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das 
Gutachten bekannt gegeben worden ist." 

 
2. Dem § 33 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 
"Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 und 3: 

Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch be-
rufsständische Versorgungswerke." 

 
 

Nr. 23 
Zu § 35 - Zeugnis - 

 
Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
"(5) Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt." 
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Nr. 24 

Zu § 39 - In-Kraft-Treten, Laufzeit - 
 

§ 39 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirkli-
cher Ebene schriftlich gekündigt werden 

 
a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-

monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, 
 
b) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-

dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007." 
 
 



 24

 
§ 42 

Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  
außerhalb von Universitätskliniken  

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärztinnen 
und Zahnärzte (Beschäftigte), die nicht unter den Geltungsbereich des § 41 fallen 
und in Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Personen in ärzt-
licher Behandlung stehen, beschäftigt werden. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 
 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhal-
ten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
bekennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus. 

 
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 

oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar-
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Eine Beteiligung der Beschäftigten an Poolgeldern hat nach transparenten 

Grundsätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Leis-
tung und Erfahrung zu erfolgen. 2Sie richtet sich nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen. 3Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, 
soll ein Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; die 
Klinik kann weitere Kriterien bestimmen. 4Die Beteiligung an Poolgeldern ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
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triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Ver-
langen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonde-
ren Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Berei-
chen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersu-
chen. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 
(8) (nicht besetzt) 
 
(9) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 

auszustellen. 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, 
im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und 
Ärzten oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich 
tätig zu werden.  

 
(10) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehört es, am Ret-

tungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. 2Für jeden Ein-
satz in diesem Rettungsdienst erhalten die Beschäftigten einen nicht zusatzver-
sorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,41 Euro. 3Dieser Betrag 
verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 14 Stufe 3. 

 
Protokollerklärungen zu § 3 Absatz 10: 

1. Beschäftigte, die nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr 
klinisch tätig waren, sind grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungs-
dienst heranzuziehen. 

 
2. Beschäftigte, denen aus persönlichen oder fachlichen Gründen (zum Bei-

spiel Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die 
dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit oder 
langjährige Tätigkeit als Bakteriologin/Bakteriologe) die Teilnahme am 
Rettungsdienst nicht zumutbar ist, dürfen grundsätzlich nicht zum Einsatz 
im Rettungsdienst herangezogen werden. 

 
3. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Beschäftigten wegen der 

Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige 
Leistungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private 
Unfallversicherung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungs-
dienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche) 
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zustehen. 2Die Beschäftigten können auf die sonstigen Leistungen ver-
zichten. 

 
4. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln 

der Beschäftigten vorliegt, sind die Beschäftigten von etwaigen Haftungs-
ansprüchen freizustellen. 

 
(11) Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehören auch die Er-

stellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden. 

 
(12) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, sinngemäß Anwendung. 
 

2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätig-
keit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wis-
senschaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten angefordert 
und vergütet werden. 3Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentä-
tigkeit des leitenden Arztes. 

 
4Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wis-
senschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die 
Beschäftigten entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil die-
ser Vergütung. 

 
5In allen anderen Fällen sind die Beschäftigten berechtigt, für die Nebentätigkeit 
einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem Dritten zu zahlen ist. 6Die 
Beschäftigten können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die 
angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer Beteiligung entspricht. 
 
7Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begrün-
deten Ausnahmefällen verweigert werden. 
 

(13) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal 
oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden. 

 
(14) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material 

des Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben die Beschäftigten dem Ar-
beitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu 
erstatten sind. 2Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 5 - Qualifizierung - 

 
§ 5 erhält folgende Absätze 10 bis 12: 
 
"(10) Für Beschäftigte, die sich in Facharztweiterbildung, Schwerpunktweiterbildung 

oder Zusatzausbildung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit 
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Ärzten in der Weiterbildung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, 
der unter Berücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden 
Ziele und Inhalte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert 
festlegt.  

 
(11) Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei 

wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte 
die festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungs-
ordnung vorgesehenen Zeit erreichen kann. 

 
(12) 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, 

in der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist 
die Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen 
des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung 
bleiben hiervon unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfä-
higkeit sinngemäß anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt." 

 
 

Nr. 4 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Frei-
zeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige 
Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, so-
fern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden. 

 
4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werk-
tag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die 
betrieblichen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber 
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein 
Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je 
Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des 
Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be d) zu. 

 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Wo-
che vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
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Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit 
eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmä-
ßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die 
Sätze 4 bis 7 nicht. 
 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten." 

 
3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 

 
"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 

Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeits-
vertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die 
regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen." 

 
4. § 6 Absatz 10 gilt nicht. 
 
 

Nr. 5 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ab-
lauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezo-
gen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags ge-
arbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereit-
schaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-

bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber an-
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zuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der 
Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß le-
diglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 
4Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die 
tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 
Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 

 
3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12: 

 
"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im 

Rahmen des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn 
mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maxi-
mal 16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht,  

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maxi-
mal 13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht. 

 
(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 

Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Ar-
beitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden aus-
schließlich der Pausen verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 2Die Verlänge-
rung setzt voraus: 

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  

b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Gesundheitsschutzes. 

 
3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 
nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letzt-
entscheidungsrecht hat. 

 
(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen 

des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei 
ist eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 
Stunden in den Bereitschaftsdienststufen A und B und von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden in den Bereitschaftsdienststufen C und D zu-
lässig. 3Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeits-
zeit gilt § 6 Absatz 2 Satz 1. 
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Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifver-
trages kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für 
die Beschäftigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen 
und zu verändern. 2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende 
Arbeitszeitgestaltung zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen 
Regelungen, die zu einer längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Vor-
aussetzung: Im Rahmen des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz 

- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen, 

- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorlie-
gen und 

- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden 

und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. 
 

(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 
sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - be-
ziehungsweise in den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung 
kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie 
die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Be-
schäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Belangen kann hiervon abgewichen werden." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

 
"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbe-
schäftigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 15 v.H., 
 
b) für Nachtarbeit  1,28 € 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
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f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 0,64 €; 
 
in den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte auf 
den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, 
der auf eine Stunde entfällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen 
nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 
4Auf Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) 
eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, 
die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen 
Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen wer-
den. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und 
bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als 
Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfal-
lenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 

 
2. § 8 Absatz 3 gilt nicht.  
 
3. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 

"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und be-
zahlt: 
 
a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Be-

reitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 
 

Bewertung 
als Arbeitszeit 

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H. 
B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H. 
C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H. 
D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H. 

 
2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B 
zugeteilt, wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdiens-
tes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich 
mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird. 

 
b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, 
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die vom Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden 
Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

 
 

Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat 
 

Bewertung als 
Arbeitszeit 

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

 
c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen 

erhöht sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 
2Im Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 

 
d) 1Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 2Die Nebenabrede ist 
mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalender-
halbjahres kündbar. 

 
e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buch-

staben a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der 
Basis ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2006 nach der Anlage E. 
2Für Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2006 eingestellt werden 
und in den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewer-
teten Tätigkeit ist die Vergütungsgruppe maßgebend, die sich zum 
Zeitpunkt der Einstellung beziehungsweise der Höher- oder Herab-
gruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts ergeben hätte. 

 
f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto 

(§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse 
es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Be-
schäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten wer-
den. 2Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einver-
nehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der 
Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhal-
tung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist." 

 
 

Nr. 7 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt 

zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit 
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einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres künd-
bar." 

 
 

Nr. 8 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-

lenderjahr von mindestens 
 

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 

 
 

Nr. 9 
Zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

ohne Kündigung - 
 

1. § 33 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht 
sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen 
Versorgungswerk versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das 
Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 
Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in 
diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das 
Gutachten bekannt gegeben worden ist." 

 
2. Dem § 33 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 
"Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 und 3: 

Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch be-
rufsständische Versorgungswerke." 
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Nr. 10 

Zu § 35 - Zeugnis - 
 
Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
"(5) Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt." 
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§ 43 

Sonderregelungen für die nichtärztlichen 
Beschäftigten in Universitätskliniken 

und Krankenhäusern  
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte (mit Ausnahme der Ärztinnen und 
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die unter § 41 oder § 42 fallen), wenn sie in  
Universitätskliniken, Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen und Heimen, in 
denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigt werden. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 
"(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Ver-
langen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonde-
ren Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Berei-
chen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersu-
chen." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Frei-
zeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige 
Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, so-
fern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden. 
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4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werk-
tag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die 
betrieblichen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber 
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein 
Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je 
Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des 
Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be d) zu. 
 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Wo-
che vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit 
eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmä-
ßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die 
Sätze 4 bis 7 nicht. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten." 

 
3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 

"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeits-
vertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die 
regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen." 

 
4. § 6 Absatz 10 gilt nicht. 
 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ab-
lauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezo-
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gen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags ge-
arbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereit-
schaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeit-

gebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber 
anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 
2Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsge-
mäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem 
Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestat-
tet sind. 4Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten wer-
den (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 

 
3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12: 

 
"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im 

Rahmen des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn 
mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maxi-
mal 16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht, 

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maxi-
mal 13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht. 

 
(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 

Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Ar-
beitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden aus-
schließlich der Pausen verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 2Die Verlänge-
rung setzt voraus: 

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  

b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
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des Gesundheitsschutzes. 
 

3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungs-
gesetz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem lan-
desbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinba-
rung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letzt-
entscheidungsrecht hat. 

 
(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen 

des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei 
ist eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 
Stunden in den Bereitschaftsdienststufen A und B und von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden in den Bereitschaftsdienststufen C und D zu-
lässig. 3Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeits-
zeit gilt § 6 Absatz 2 Satz 1. 

 
Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifver-
trages kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für 
die Beschäftigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen 
und zu verändern. 2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende 
Arbeitszeitgestaltung zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen 
Regelungen, die zu einer längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Vor-
aussetzung: Im Rahmen des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz 

- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen, 

- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorlie-
gen und 

- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden 

und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. 

 
(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 

sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - be-
ziehungsweise in den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung 
kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie 
die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Be-
schäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Belangen kann hiervon abgewichen werden." 

 
 

Nr. 5 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
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"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-
tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbe-
schäftigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9  30 v.H., 
 - in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H., 

 
b) für Nachtarbeit  

- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 1,28 €, 
- für die übrigen Beschäftigten 20 v.H., 

 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 
- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 0,64 €, 
- für die übrigen Beschäftigten, soweit die 

Samstagsarbeit nicht im Rahmen von  
Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H.; 

 
in den Fällen der Buchstaben a, b 2. Alternative und c bis e sowie Buch-
stabe f 2. Alternative beziehen sich die Werte auf den Anteil des Tabellen-
entgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde ent-
fällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c 
bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäf-
tigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die be-
trieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zah-
lenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entspre-
chend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und 
bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als 
Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfal-
lenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 
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2. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-

schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und be-
zahlt: 
 
a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-

schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 
 

Bewertung 
als Arbeitszeit 

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H. 
B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H. 
C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H. 
D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H. 

 
2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zu-
geteilt, wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes 
in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr 
als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird. 

 
b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, die 

vom Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden Be-
reitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

 
Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat 
 

Bewertung als 
Arbeitszeit 

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

 
c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen er-

höht sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 2Im 
Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 

 
d) Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

die Betriebsparteien. 
 
e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buch-

staben a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der Ba-
sis ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2006 nach der Anlage E. 2Für 
Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2006 eingestellt werden und 
in den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten 
Tätigkeit ist die Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe maßge-
bend, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung beziehungsweise der 
Höher- oder Herabgruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarif-
rechts ergeben hätte. 
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f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto 

(§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse 
es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Be-
schäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten wer-
den. 2Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einvernehm-
lichen Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der 
Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhal-
tung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt 

zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres künd-
bar." 

 
 

Nr. 7 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-

lenderjahr von mindestens 
 

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 
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Nr. 8 
Regelungen zur Anwendung der Anlage 1 b zum BAT / B AT-O 

 

(1) Der Betrag nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 1 a zu 
Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O wird von 46,02 Euro auf 90,00 
Euro erhöht. Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tatbestände nur 
einmal zu. 

 
(2) 1Pflegepersonen im Sinne des Abschnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O, 

denen die Leitung einer Station übertragen ist, erhalten für die Dauer dieser Tä-
tigkeit eine monatliche Zulage von 45,00 Euro, soweit diesen Beschäftigten in 
dem selben Zeitraum keine Zulage nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 
Nr. 1 oder Absatz 1 a zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O gezahlt 
wird. 2Dasselbe gilt für Beschäftigte in der Funktionsdiagnostik, in der Endosko-
pie, im Operationsdienst und im Anästhesiedienst. 

 


